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EINLADUNG 
 
Die stimmberechtigten Einwohnerinnen und Einwohner der Politischen Gemeinde 
und der Reformierten Kirchgemeinde Pfungen werden hiermit herzlich zur Teil-
nahme an den 
 
 
GEMEINDEVERSAMMLUNGEN 
 
 
vom Donnerstag, 28. November 2013, 20.00 Uhr, im Singsaal des Schulhauses 
Seebel, eingeladen. 
 
 
 
Traktanden  Seite 
 
A Politische Gemeinde 
 
1. Abnahme Voranschlag 2014 und Festsetzung des Steuerfusses 3 
2. Erweiterung Schulanlage Breiteacker, 

Abnahme der Abrechnung des Projektierungskredits 10 
3. Genehmigung Kinderbetreuungsverordnung 12 
4. Genehmigung Revision der Besoldungsverordnung 18 
5. Allfällige Anfragen (§ 51 Gemeindegesetz) 
 
 
B Reformierte Kirchgemeinde 
 
1. Abnahme Voranschlag 2014 und Festsetzung des Steuerfusses 22 
2. Umbau Pfarrhaus, Abnahme der Abrechung des Baukredits 25 
3. Erweiterung der Kirchenpflege um ein Mitglied 28 
4. Allfällige Anfragen (§ 51 Gemeindegesetz) 
5. Informationen 
 

Aufhebung Sammel- 
stelle Dorfstrasse 
per 31. Oktober 2010 

Nach erfolgter Inbetriebnahme der neuen Sammelstelle beim Feuerwehr-/Werkgebäude wird die alte 
Sammelstelle an der Dorfstrasse per 31.10.2010 aufgehoben. Wir bitten Sie, ab diesem Zeitpunkt Ihre 
Wertstoffe an den verbleibenden zwei Sammelstellen während den entsprechenden Öffnungszeiten 
zu entsorgen. 

Feuerwehr-/ Werkgebäude:  
Montag-Samstag 08:00 – 12:00 und 13:00 – 19:00 Uhr 

Wüeri:  
Samstag 15:00 – 17:00 Uhr (ganzes Jahr)  
Mittwoch 16:45 – 18:15 Uhr (März bis Ende November) 

 

 
Feuerwehr-/ 

Werkgebäude Wüeri 

Glas X X 

PET X X 

Karton   X 

Papier X X 

Weissblech /Aluminium X X 

Speise- und Motorenöl X   

Batterien X X 

Textilien / Schuhe X X 

Grob- / Kleinmetalle   X 

Grüngut   X 

Bauschutt   X 

Pneus / Autobatterien   X* 

Kühlgeräte / 
Elektrogeräte / 
Elektronikgeräte 

  X 

Styropor   X* 

*Gebührenpflichtig 

 

Weitere Details entnehmen Sie bitte dem „Abfallkalender 2010“. 

 

Der Gesundheitsvorsteher: 
Bruno Niederer 
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Stimmberechtigung 
 
In Angelegenheiten der Politischen Gemeinde sind alle in Pfungen niedergelasse-
nen Schweizer Bürgerinnen und Bürger stimmberechtigt, welche das 18. Altersjahr 
zurückgelegt haben und nicht vom Stimmrecht ausgeschlossen sind. Die Nieder-
lassung beginnt mit der Abgabe der Ausweisschriften. In Angelegenheiten der Re-
formierten Kirchgemeinde sind alle in Pfungen niedergelassenen Personen, wel-
che das 16. Altersjahr zurückgelegt haben, nicht vom Stimmrecht ausgeschlossen 
und Angehörige dieser Konfession sind, stimmberechtigt. 
 
Das Stimmregister, die Rechnungen der Gemeindegüter sowie die Akten zu den 
übrigen Anträgen liegen in der Gemeindekanzlei zur Einsichtnahme auf. 
 
Anfragen im Sinne von § 51 des Gemeindegesetzes sind den Gemeindevorsteher-
schaften spätestens 10 Arbeitstage vor der Gemeindeversammlung schriftlich und 
vom Fragesteller unterzeichnet einzureichen. In der Gemeindeversammlung findet 
keine Beratung und Beschlussfassung über die Antwort der Gemeindevorsteher-
schaft statt. 
 
Protokoll 
 
Der Schreiber der Gemeindevorsteherschaft trägt die Ergebnisse der Verhandlun-
gen, insbesondere die gefassten Beschlüsse und die Wahlen, genau und vollstän-
dig in das Gemeindeprotokoll ein. Der Präsident und die Stimmenzähler prüfen 
längstens innert sechs Tagen das Protokoll auf seine Richtigkeit und bezeugen 
dies durch ihre Unterschrift. Nachher steht das Protokoll den Stimmberechtigten 
während 30 Tagen zur Einsichtnahme offen. 
 
Rekurse 
 
Das Protokoll der Gemeindeversammlung steht den Stimmberechtigten eine Wo-
che nach der Gemeindeversammlung während 30 Tagen zur Einsicht zur Verfü-
gung. Begehren um Berichtigung des Protokolls sind in der Form des Rekurses in-
nert 30 Tagen, vom Beginn der Auflage an gerechnet, beim Bezirksrat einzurei-
chen. 
Die Beschlüsse der Versammlung können, wenn sie gegen übergeordnetes Recht 
verstossen, von jedem Stimmberechtigten innert 30 Tagen ab der Gemeindever-
sammlung beim Bezirksrat angefochten werden. 
 
Die Nichtbeachtung der Vorschriften über die Geschäftsbehandlung oder die Teil-
nahme von Nichtstimmberechtigten an den Verhandlungen bilden nur dann 
einen Rekursgrund, wenn diese Verstösse schon in der Versammlung gerügt wor-
den sind. Die Rekursfrist beträgt fünf Tage. 
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A. Politische Gemeinde 
 
 
1. Abnahme des Voranschlages 2014, Festsetzung des Steuerfusses 
 
Bereits in den Weisungen zum Voranschlag 2013 und zur Jahresrechnung 2012 
war darauf hingewiesen worden, dass ab dem Jahr 2014 stark defizitäre Rech-
nungsergebnisse zu erwarten sind. Dies wird durch den Voranschlag 2014 bestä-
tigt, der mit einem Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung von knapp 
Fr. 1.2 Mio. um gut Fr. 2.3 Mio. schlechter ausfällt als das Budget 2013. Die Gründe 
dafür sind sowohl auf der Aufwands- wie auf der Ertragsseite zu suchen: 
 

• Fr. 1.6 Mio. Minderertrag Finanzausgleich 
• Fr. 1.3 Mio. Minderertrag Grundstückgewinnsteuern 
• Fr. 0.6 Mio. Mehraufwand im Sozialbereich 
• Fr. 0.6 Mio. Mehraufwand im Schulbereich 

 
Ein noch wesentlich höheres Defizit wird durch die Auflösung der im Jahr 2012 ge-
bildeten Vorfinanzierung für den Schulhausbau in Höhe von Fr. 1.4 Mio. verhindert. 
 
Die Investitionsrechnung weist Nettoinvestitionen von ca. Fr. 11.0 Mio. aus, also 
ca. Fr. 3'200 pro Einwohner. Davon entfällt mit Fr. 10.6 Mio. der Grossteil auf die 
Schulliegenschaften.  
 
Wegen dieses enorm hohen Investitionsvolumens ist per Ende 2014 mit einer 
Nettoschuld pro Einwohner von ca. Fr. 2'000 zu rechnen. Der Gemeinderat erach-
tet es nach wie vor als möglich, dass die Entschuldung in den folgenden Jahren 
auch ohne Erhöhung des Steuerfusses von aktuell 107% möglich sein sollte. Dies 
bedingt allerdings, dass in den kommenden Jahren sehr zurückhaltend investiert 
wird. 
 
 
Laufende Rechnung 
 
 VA 2014 VA 2013 JR 2012 
Total Aufwand 23'588’300 22'507’200 22’660’000 
Total Ertrag 22'365’900 23'660’600 24'154’400 
Aufwandüberschuss 1'222’400   
Ertragsüberschuss  1'153’400 1'494’400 
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0 Behörden und Verwaltung 
 
 VA 2014 VA 2013 JR 2012 
Nettoaufwand 862’500 868’200 860’400 
Vergleich zu VA 2014  + 5’700 - 2’100 
 
Trotz höherer Behördenbesoldungen bewegt sich der Nettoaufwand im Bereich des 
VA 2013 und der JR 2012. 
 
 
1 Rechtsschutz und Sicherheit 
 
 VA 2014 VA 2013 JR 2012 
Nettoaufwand 591’000 620’800 503’200 
Vergleich zu VA 2014  + 29’800 - 87’800 
 
Gegenüber dem Voranschlag 2013 ergeben sich in keinem Bereich markante Ab-
weichungen. 
 
 
2 Bildung 
 
 VA 2014 VA 2013 JR 2012 
Nettoaufwand 7'362’600 6'947’500 6'845’500 
Vergleich zu VA 2014  - 415’100 - 517’100 
 
 VA 2014 VA 2013 JR 2012 
davon Schulbetrieb ohne LS 6'528’100 6'161’400 6'114’400 
Vergleich zu VA 2014  - 366’700 - 413’700 
 
Bei der Primarschule (F 210) steigt der Aufwand hauptsächlich wegen einer zusätz-
lichen Klasse um Fr. 163'000 an. Im Bereich Volksschule allgemein (F 218) sind we-
gen steigender Schülerzahlen und neuer Schulräume diverse Anpassungen und 
Ergänzungen der EDV-Infrastruktur notwendig, was zu Mehrkosten von Fr. 131'000 
führt. 
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3 Kultur und Freizeit 
 
 VA 2014 VA 2013 JR 2012 
Nettoaufwand 435’100 392’900 379’800 
Vergleich zu VA 2014  - 42’200 - 55’300 
 
Beim Schwimmbad (F 341) wird mit einem Mehraufwand von Fr. 39'000 gerechnet. 
Die wichtigsten ausserordentlichen Budgetposten sind die Sanierung des Kinder-
beckens (Fr. 28'000) und der Service der Chemiecontainer (Fr. 11'000).  
 
In den übrigen Bereichen ergeben sich keine markanten Änderungen. 
 
 
4 Gesundheit 
 
 VA 2014 VA 2013 JR 2012 
Nettoaufwand 512’100 335’800 393’600 
Vergleich zu VA 2014  - 176’300 - 118’500 
 
Die einzige gewichtige Abweichung im Gesundheitswesen betrifft den Betriebs-
beitrag an den Zweckverband Spitex (F 440): Dieser erhöht sich von Fr. 120'000 auf 
Fr. 290'000. Allerdings dürfte der Budgetbetrag 2013 deutlich zu tief sein. 
 
 
5 Soziale Wohlfahrt 
 
 VA 2014 VA 2013 JR 2012 
Nettoaufwand 2'502’500 1'902’500 1'847’400 
Vergleich zu VA 2014  - 600’000 - 655’100 
 
Die Mehrkosten im Sozialbereich von total Fr. 600'000 haben hauptsächlich fol-
gende Ursachen: 
• Fr. 333'000: höhere Nettokosten der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe (F 580) 
• Fr. 184'000: Mehraufwand für Kleinkinderbetreuungsbeiträge (F 540) 
• Fr.    90'000: Kostenbeiträge und Verwaltungsaufwand gemäss neuer Kinder-

betreuungsverordnung ab Schuljahr 2014/2015 (F 542) 
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6 Verkehr 
 
 VA 2014 VA 2013 JR 2012 
Nettoaufwand 511’700 532’300 534’400 
Vergleich zu VA 2014  + 20’600 + 22’700 
 
Beim Verkehr werden Nettokosten im Rahmen des Vorjahresbudgets erwartet. 
 
 
7 Umwelt und Raumordnung 
 
 VA 2014 VA 2013 JR 2012 
Nettoaufwand 259’700 254’000 264’500 
Vergleich zu VA 2014  - 5’700 + 4’800 
 
Die Gebührentarife bleiben unverändert. Es werden folgende Ergebnisse der Ge-
meindewerke erwartet. (+ = Gewinn, - = Defizit): 
 

• Wasserwerk (F 701): + Fr.  236’800 
• Abwasser (F 710):  - Fr. 84’500 
• Abfall (F 720): + Fr. 35’500 

 
 
8 Volkswirtschaft 
 
 VA 2014 VA 2013 JR 2012 
Nettoertrag 123’300 169’900 157’700 
Vergleich zu VA 2014  + 46’600 + 34’400 
 
 
Für die Gasversorgung (F 862) ist ein Gewinn von Fr. 51’700 zu erwarten. Bei den 
übrigen Bereichen sind keine markanten Abweichungen zu verzeichnen. 
 
 
9 Finanzen und Steuern 
 
 VA 2014 VA 2013 JR 2012 
Nettoertrag 11'691’500 12'837’500 12'965’500 
Vergleich zu VA 2014  + 1'146’000 + 1'274’000 
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Bei einem unveränderten Steuerfuss von 107% werden bei den Gemeindesteuern 
(F 900) Mindererträge von Fr. 1'221'000 erwartet. Diese Differenz ergibt sich durch 
das wesentlich tiefere Budget der Grundstückgewinnsteuern (Fr. 1'200'000 statt 
Fr. 2'500'000). 
 
Der Finanzausgleich (F 920) vermindert sich von Fr. 5'926'000 auf Fr. 4'347'000. Mit 
dem neuen Ressourcenausgleich wird den Gemeinden die Differenz zwischen der 
eigenen Steuerkraft und 95% des Kantonsmittels ausgeglichen. Im Jahr 2012, das 
für die Berechnung des Ausgleichs im Jahr 2014 massgebend ist, stieg die Steuer-
kraft pro Kopf in Pfungen von Fr. 1'994 auf Fr. 2'163, während die Ausgleichsgrenze 
von Fr. 3'544 auf Fr. 3'338 sank. Damit reduziert sich der Ausgleichsbetrag pro Ein-
wohner von Fr. 1'550 auf Fr. 1'165, also um ca. 25%. 
 
Der Nettoaufwand bei den Abschreibungen (F 990) sinkt um Fr. 1'684’000. Dies ist 
aber irreführend: Eigentlich steigt der ordentliche Abschreibungsbedarf um netto 
Fr. 705'000 an. Das ’positive’ Ergebnis ergibt sich durch den Wegfall der zusätzli-
chen Abschreibungen des Jahres 2013 von Fr. 1'000'000 und die Auflösung der 
Vorfinanzierung für den Schulhausneubau von Fr. 1'400'000. 
 
 
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 
 
 VA 2014 VA 2013 JR 2012 
Total Ausgaben 11'285’000 8'285’000 4'794’200 
Total Einnahmen 235’000 1'675’000 1’591’800 
Nettoinvestitionen 11'050’000 6'610’000 3'202’400 
 
a) Steuerfinanzierte Bereiche 
 
140 Feuerwehr: Der Zweckverband Feuerwehr beschafft ein neues Chemiewehr-
fahrzeug. Der Anteil von Pfungen beträgt Fr. 65'000. 
 
217 Schulliegenschaften: Von den Totalinvestitionen von Fr. 10'615'000 entfallen 
Fr. 10'300'000 auf den Neubau des Schulhauses. Die restlichen Fr. 315'000 sind für 
vier kleinere Projekte im Schulbereich vorgesehen. 
 
410 Kranken- und Altersheim: Im Alterszentrum im Geeren in Seuzach sind In-
vestitionen von Fr. 2'250'000 geplant. Der Anteil von Pfungen beträgt Fr. 220'000. 
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b) Gebührenfinanzierte Bereiche 
 
Wasserversorgung (F 701): Die Anschlussgebühren dürften mit Fr. 135'000 nicht 
mehr so hoch ausfallen wie in den Vorjahren. 
 
Abwasserbeseitigung (F 710): Der Zweckverband ARA plant diverse Investitions-
vorhaben mit Gesamtkosten von Fr. 820'000. Der Anteil von Pfungen wird dabei 
ca. Fr. 210'000 betragen. 
 
 
Investitionsrechnung Finanzvermögen 
 
 VA 2014 VA 2013 JR 2012 
 
Total Ausgaben 0 0 4'342’800 
Total Einnahmen 0 0 9'742’800 
Nettoveränderung 0 0 - 5'400’000 
 
Im Finanzvermögen sind keine Investitionen vorgesehen. 
 
 
Antrag des Gemeinderates 
 
Der Gemeindeversammlung wird beantragt, den Voranschlag 2014 zu genehmi-
gen und der Festsetzung des Steuerfusses von 107% zuzustimmen. 
 
 
Pfungen, 23. September 2013 Gemeinderat Pfungen 
 
 
 Max Rütimann Matthias Küng 
 Präsident Schreiber 
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Abschied der Rechnungsprüfungskommission 
 
 
1. Die Rechnungsprüfungskommission hat den Voranschlag 2014 der Politischen 

Gemeinde geprüft.  
 
2. Sie beantragt der Gemeindeversammlung, den Voranschlag 2014 mit einem 

Steuerfuss von 107% zu genehmigen.  
 
 
 
 
Pfungen, 23. Oktober 2013  Rechnungsprüfungskommission 

Pfungen 
 
  
 Hans Mettler Irene Modena 
 Präsident Aktuarin 
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2. Erweiterung Schulanlage Breiteacker, 
 Abnahme der Abrechnung des Projektierungskredits 
 
Die Gemeindeversammlung vom 27. Januar 2011 bewilligte einen Projektierungs-
kredit über Fr. 800'000 für die Schulraumerweiterung auf der Schulanlage Breite-
acker. Die Abrechnung zeigt das folgende Bild: 
 
Arbeitsgattung Voranschlag Rechnung Differenz 
    
Bestandesaufnahmen Fr. 2'000.00 Fr. 1'716.00 Fr. -284.00 
Baugrunduntersuchungen Fr. 15'000.00 Fr. 12'644.05 Fr. -2'355.95 
Architektur / Bauleitung Fr. 524'000.00 Fr. 524'000.10 Fr. 0.10 
Bauingenieur Fr. 71'000.00 Fr. 71'000.00 Fr. 0.00 
HLSE-Planung Fr. 151'000.00 Fr. 137'668.00 Fr. -13'332.00 
Bauphysiker Fr. 19'000.00 Fr. 19'000.00 Fr. 0.00 
Bauherrenberatung Fr. 0.00 Fr. 16'341.75 Fr. 16'341.75 
Modelle / Visualisierungen Fr. 3'000.00 Fr. 5'265.00 Fr. 2'265.00 
Kopien Fr. 5'000.00 Fr. 6'614.45 Fr. 1'614.45 
Unvorhergesehenes Fr. 10'000.00 Fr. 0.00 Fr. -10'000.00 
    
Total Fr. 800'000.00 Fr.794'249.35 Fr. 5'750.65 

 
Die meisten Arbeitsgattungen konnten im Bereich des Voranschlags abgerechnet 
werden. Unter anderem bei der Planung von Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektro 
(HLSE-Planung) wurde günstiger abgerechnet als geplant, zudem wurde der Be-
trag für Unvorhergesehenes nicht beansprucht. Als zusätzliche, nicht geplante 
Kosten sind die Aufwendungen für die Bauherrenberatung zu verbuchen. 
 
Der Gemeinderat zeigt sich über die geringe Unterschreitung gegenüber dem 
Voranschlag sehr erfreut und bittet die Gemeindeversammlung, dem Antrag zuzu-
stimmen bzw. die Abrechnung zu genehmigen. 
 
Antrag des Gemeinderates 
 
Der Gemeinderat ersucht die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, die Abrech-
nung zu genehmigen. 
 
 
Pfungen, 07. Oktober 2013 Gemeinderat Pfungen 
 
 Max Rütimann Matthias Küng 
 Präsident Schreiber 
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Kosten sind die Aufwendungen für die Bauherrenberatung zu verbuchen. 
 
Der Gemeinderat zeigt sich über die geringe Unterschreitung gegenüber dem 
Voranschlag sehr erfreut und bittet die Gemeindeversammlung, dem Antrag zuzu-
stimmen bzw. die Abrechnung zu genehmigen. 
 
Antrag des Gemeinderates 
 
Der Gemeinderat ersucht die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, die Abrech-
nung zu genehmigen. 
 
 
Pfungen, 07. Oktober 2013 Gemeinderat Pfungen 
 
 Max Rütimann Matthias Küng 
 Präsident Schreiber 
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Abschied der Rechnungsprüfungskommission 
 
 
Liegenschaften, Grundstücke 
Abnahme Projektierungskredit, Antrag an Gemeindeversammlung 
 
 
Abrechnung des Projektierungskredites für die Schulraumerweiterung auf der 
Schulanlage Breiteacker-Seebel, Pfungen: 
 
Projektierungskredit,  
genehmigt an der GV vom 27.01.2011   CHF  800'000.00 
Total Projektierungskosten, gemäss Buchhaltung CHF  794'249.35 
Kreditunterschreitung      CHF      5'750.65 
 
 
Die RPK empfiehlt, die Abrechnung des Projektierungskredites für die Schulraum-
erweiterung auf der Schulanlage Breiteacker-Seebel über CHF 794'249.35 zu ge-
nehmigen. Von der Kreditunterschreitung wird Kenntnis genommen. 
 
 
Pfungen, 23. Oktober 2013  Rechnungsprüfungskommission 

Pfungen 
 
  
 Hans Mettler Irene Modena 
 Präsident Aktuarin 
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3. Genehmigung Kinderbetreuungsverordnung 
 
 
Ausgangslage 
 
Im Kanton Zürich sind die Gemeinden gemäss Volksschulgesetz und Kinder- und 
Jugendhilfegesetz angehalten, den Eltern ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot 
in der familien- und schulergänzenden Kinderbetreuung zu ermöglichen. Das 
Kinder- und Jugendhilfegesetz verpflichtet die Gemeinden ab dem 1. Januar 2015 
zu finanzieller Unterstützung der Eltern. Übergeordnetes Ziel ist die Förderung der 
Vereinbarkeit von beruflichen und familiären Verpflichtungen. 
 
Die Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie gewährleisten Kinderkrippen 
(Betreuung von Kindern im Vorschulalter), Tagesstrukturen (Betreuung von Kindern 
im Schulalter, früher Hort genannt) und die Betreuung in Tagesfamilien (Kinder im 
Vorschul- und Schulalter). Andere Betreuungsangebote wie Spielgruppen, Kinderhü-
tedienste oder Krabbelgruppen bilden nicht Bestandteil dieser Vorlage. 
 
Die Gemeinde Pfungen subventionierte bisher keine Betreuungsverhältnisse in 
Kinderkrippen oder bei Tagesfamilien. Die in Pfungen ansässige Kinderkrippe 
erhielt bis im Jahr 2012 einen jährlichen Beitrag an ihre Kosten (Objektbeitrag). In 
der schulergänzenden Betreuung besteht bisher ein zentrales Betreuungsangebot, 
welches von der Schule geführt wird. 
 
Mit der Einführung von Unterstützungsbeiträgen an Eltern für die familienergän-
zende Betreuung von Vorschul- und Primarschulkinder erhöht sich die Standort-
attraktivität der Gemeinde Pfungen. Bei der Wahl eines neuen Wohnortes spielt, 
gerade bei jungen Familien, der sogenannte Kinderbetreuungsindex eine grosse 
Rolle. 
 
 
Volkswirtschaftlicher Nutzen 
 
Die Subventionierung von Betreuungsverhältnissen in Kindertagesstätten hat 
einen hohen volkswirtschaftlichen Nutzen. Wenn bei der Subventionierung das 
Kriterium der Vereinbarkeit von Familie und Beruf als Voraussetzung festgelegt 
wird, werden neue Steuermittel generiert. Diverse Studien haben einen Rückfluss-
faktor von 1 zu 1,6 belegt, d.h. jeder investierte Franken fliesst in Form von zusätz-
lichen Steuermitteln oder der Vermeidung von Sozialhilfekosten mit Fr. 1.60 an die 
Gemeinde zurück. Ohne Unterstützung durch die öffentliche Hand würde bei 
Eltern mit tiefen Einkommen das ganze Zusatzeinkommen für die Kinderbetreu-
ung aufgewendet werden müssen. 
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Auch längerfristig ist ein Verbleib der Betroffenen im Erwerbsleben für die 
Gemeinde von hohem Nutzen. Können Sozialhilfeabhängige ihre Kinder betreuen 
lassen und einer Arbeit nachgehen, reduzieren sich die Sozialhilfekosten beträcht-
lich. Durch eine bessere Integration der vorschulpflichtigen Kinder in einen sozia-
len Verbund, der auch die sprachliche Förderung zum Ziel hat, reduzieren sich 
auch Folgekosten im schulischen Bereich und erhöhen die Bildungschancen der 
Kinder. 
 
 
Strategische Ausrichtung der Kostenbeteiligung der Gemeinde Pfungen 
Die Gemeinde Pfungen soll sich an folgenden strategischen Zielen ausrichten: 
 
Bedarfsgerechtes Betreuungsangebot 
Die Gemeinde ist gemäss Volksschulgesetz des Kantons (für die Tagesstrukturen) 
und gemäss Kinder- und Jugendhilfegesetz (Kinderkrippen) angehalten, ein be-
darfsgerechtes Betreuungsangebot zu ermöglichen. In der Volksschulverordnung 
ist definiert, dass ein Bedarf ausgewiesen ist, wenn mindestens zehn Schülerinnen 
und Schüler darauf angewiesen sind. Die Wahl des Betreuungsangebots (Kinder-
krippe/Tagesstrukturen oder Tagesfamilie) wie auch der Betreuungseinrichtung ist 
den Eltern freigestellt. Es soll den Eltern von Kindern im Vorschulalter grundsätz-
lich ermöglicht werden, eine Betreuungsvereinbarung mit einer Institution an 
ihrem Arbeitsort zu treffen. Um die Kinderkrippe am Standort Pfungen nicht zu ge-
fährden, soll die Ausweitung erst dann erfolgen, wenn die Kinderkrippe in Pfungen 
keinen Platz mehr hat. Eltern von Schulkindern sollen bei Bedarf die Tagesstruktu-
ren in Pfungen nutzen. 
 
Trägerschaft von Betreuungsangeboten in Pfungen 
Grundsätzlich sollen Betreuungseinrichtungen, die in Pfungen errichtet werden, 
von privaten Trägerschaften geführt werden. Ist dies nicht möglich, weil keine ge-
eignete Trägerschaft vorhanden ist, so kann die Gemeinde das eine oder andere 
Betreuungsangebot selbst führen. Der Gemeinderat befürwortet und fördert den 
Betrieb von privaten Kindertagesstätten, insbesondere von einer Kinderkrippe und 
einer Tagesstruktur. Tagesfamilien bieten eine Alternative zu Kinderkrippen und 
Tagesstrukturen und ermöglichen flexiblere Zeitgestaltung z.B. bei Schichtarbeit. 
Die Tagesfamilien müssen einer Organisation oder einem Verband angeschlossen 
sein oder vom Sozialdienst der Gemeinde anerkannt sein. Diese Anforderung be-
zweckt nicht nur die Qualitätssicherung des Betreuungsangebots, sondern auch 
den Arbeitnehmerinnenschutz der Tageseltern. 
 
 
Kostenbeteiligung der Gemeinde Pfungen 
Die Gemeinde Pfungen richtet grundsätzlich nur Unterstützungsbeiträge an die El-
tern (Subjektbeiträge) aus. Die Höhe der Unterstützung ist abhängig vom Ein-
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kommen und Vermögen der Eltern. Die finanzielle Verpflichtung gegenüber den 
Kindertagesstätten tragen die Eltern. Anspruchsberechtigt sind nur in Pfungen 
Steuerpflichtige, für ihre in Pfungen wohnhaften Kinder, die in Kindertagesstätten 
betreut werden. Es wird ein maximaler Betrag für die Betreuung festgelegt, bis zu 
welchem die Gemeinde Unterstützung leistet. Ist die von den Eltern gewählte Kin-
dertagesstätte teurer, kommen die Eltern vollumfänglich für den Mehrbetrag auf. 
Der Gemeinderat hat, vorbehältlich der Festsetzung der Verordnung durch die 
Gemeindeversammlung, folgende Werte beschlossen: 
 
• Minimaler Elternbeitrag: Fr. 25.00 
• Referenzwert/Normkosten für das Jahr 2013: Fr. 110.00 bzw. Fr. 165.00 bei 

Kleinstkindern (bis 18 Monate) 
• Einkommensabstufung: 1.25 Promille des massgebenden Gesamteinkommens 
• Anrechenbarer Anteil des Vermögens: 10% (ab einem steuerbaren Vermögen 

von 77‘000 pro Elternteil, Vermögensfreibetrag gemäss Steuergesetz des Kan-
tons Zürich, §47) 

 
 
Grundsätze zu den Unterstützungsleistungen 
 
Steuerpflichtige von Pfungen können Unterstützungsbeiträge beantragen, sofern 
sie den Nachweis der Vereinbarkeit von Familie und Beruf erbringen: 
 
• in allen Kindertagesstätten, die im Besitz einer Betriebsbewilligung sind 
• in Tagesstrukturen, die im Besitz einer Betriebsbewilligung sind 
• bei Betreuungsverhältnissen, welche bei einer Tagesfamilienorganisation ange-

schlossen oder vom Sozialdienst anerkannt sind 
 
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf definiert sich folgendermassen: 
 
• Nachweis einer Arbeitstätigkeit 
• Nachweis des Besuches einer Aus- oder Weiterbildung 
• Nachweis der Stellenlosigkeit und der damit verbundenen Erhaltung der Ver-

mittelbarkeit gemäss Arbeitslosenversicherungsgesetz 
 
Eltern, die aufgrund einer sozialen Indikation auf einen Betreuungsplatz angewie-
sen sind, sind vom Nachweis der Vereinbarkeit von Familie und Beruf befreit. Eine 
soziale Indikation liegt dann vor, wenn der Sozialdienst der Gemeinde Pfungen die 
familienergänzende Betreuung für ein Kind eines Familiensystems befürwortet, 
um die familiäre Situation zu entlasten. 
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Rechtsetzung 
 
Kinderbetreuungs-Verordnung 
Der Gemeindeversammlung wird beantragt, die Rahmenbedingungen für die Aus-
richtung von Unterstützungsbeiträgen und die strategischen Grundsätze in einer 
Verordnung festzulegen. Darin soll der Gemeinderat ermächtigt werden, den Voll-
zug in eigener Kompetenz zu regeln. 
 
Elternbeitragsreglement 
Der Gemeinderat beabsichtigt, gestützt auf diese Kinderbetreuungs-Verordnung, 
ein einheitliches Elternbeitragsreglement zu erlassen, welches für alle subventio-
nierten Betreuungsverhältnisse in allen Betreuungstypen zur Anwendung gelangt. 
Die Eltern sollen sich mit einkommens- und vermögensabhängigen Tarifen an den 
Betreuungskosten beteiligen. Dieses Reglement ist bereits ausgearbeitet und 
wird der Stimmbevölkerung zur Kenntnisnahme und vertiefter Meinungsbildung 
unterbreitet. 
 
Der weitere Regelungsbedarf, vor allem der administrativen Abläufe, wird in den 
Ausführungsbestimmungen festgehalten. 
 
 
Zu erwartende Kosten 
 
Im Rahmen der Projektausarbeitung ist mit den Daten der Eltern, welche ihre 
Kinder aktuell in der Tagesstruktur und in der Kinderkrippe in Pfungen betreuen 
lassen, eine Kostenschätzung vorgenommen worden. Sie hat folgende Beiträge 
ergeben: 
 
Betreuungsart Elternbeiträge Kommunale Beiträge 
Kinderkrippe  181’500  98’000 
Tagesstrukturen  50’200  68’500 
Tagesfamilien  6’400  5’200 
TOTAL  238’100  171’700 

 
Die finanziellen Mittel werden jedes Jahr im Budget eingestellt. Die Genehmigung 
des Budgets liegt in der Kompetenz der Gemeindeversammlung. 
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Schlussbemerkung 
 
Familien- und schulergänzende Betreuungsangebote sind heute für die Gemein-
den zu einem wichtigen Standortvorteil geworden. Die Pfungener Familien sollen 
aktiv unterstützt werden, berufliche und familiäre Verpflichtungen besser unter 
einen Hut zu bringen. Mit einem attraktiven Betreuungsangebot ist für Familien 
ein Anreiz gegeben, sich in Pfungen niederzulassen. Der Gemeinderat ist über-
zeugt, dass die Unterstützung von familienergänzenden Betreuungsangeboten 
eine wirkungsvolle Investition in die Zukunft der Gemeinde Pfungen darstellt. 
 
 
Anträge des Gemeinderates 
 
1. Die Verordnung über die Unterstützungsbeiträge an schul- und familienergän-

zende Betreuungverhältnisse in Kinderkrippen, Tagesstrukturen und in der 
Tagesfamilienbetreuung (Kinderbetreuungs-Verordnung) wird genehmigt. 

2. Der Gemeinderat wird ermächtigt, das Elternbeitragsreglement und die Aus-
führungsbestimmungen zur Kinderbetreuungs-Verordnung in eigener Kompe-
tenz zu erarbeiten und zu verabschieden. 

 
Der Gemeinderat ersucht die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, den beiden 
Anträgen zuzustimmen. 
 
 
 
Pfungen, 12. August 2013 Gemeinderat Pfungen 
 
 
 Max Rütimann Matthias Küng 
 Präsident Schreiber 
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Abschied der Rechnungsprüfungskommission 
 
Fürsorge, Vorschriften, Verträge, Kreisschreiben 
Verordnung über die Beiträge an Kindertagesstätten (Kinderbetreuungs-
Verordnung); Verabschiedung und Antrag an die Gemeindeversammlung 
 
Antrag: 
 

1. Die Verordnung über die Unterstützungsbeiträge an schul- und familien-
ergänzende Betreuungsverhältnisse in Kinderkrippen, Tagesstrukturen 
und in der Tagesfamilienbetreuung (Kinderbetreuungs-Verordnung) wird 
genehmigt. 
 

2. Der Gemeinderat wird ermächtigt, das Elternbeitragsreglement und die Aus-
führungsbestimmungen zur Kinderbetreuungs-Verordnung in eigener 
Kompetenz zu erarbeiten und zu verabschieden. 

 
Gemäss Volksschulgesetz des Kantons (für die Tagesstrukturen) und gemäss 
Kinder- und Jugendhilfegesetz (Kinderkrippen) ist die Gemeinde angehalten, ein 
bedarfsgerechtes Betreuungsangebot zu ermöglichen. Aufgrund der Volksschul-
verordnung ist ein Bedarf ausgewiesen, wenn mindestens zehn Schülerinnen und 
Schüler darauf angewiesen sind.  
 
Gestützt auf die Kinderbetreuungs-Verordnung wird ein einheitliches Eltern-
beitragsreglement erstellt. Die Beteiligung der Eltern an den Betreuungskosten 
erfolgt mit einkommens- und vermögensabhängigen Tarifen. 
 
Die kommunalen Beiträge werden jedes Jahr über den Voranschlag deklariert. Die 
Genehmigung erfolgt durch die Gemeindeversammlung. 
 
Die RPK empfiehlt, den zwei Anträgen "Verordnung über die Unterstützungs-
beiträge an schul- und familienergänzende Betreuungsverhältnisse" und "Ermäch-
tigung des Gemeinderates zur Erarbeitung sowie Verabschiedung des Eltern-
beitragsreglementes und der Ausführungsbestimmungen zur Kinderbetreuungs-
Verordnung" zuzustimmen. 
 
Pfungen, 23. Oktober 2013  Rechnungsprüfungskommission 

Pfungen 
 
  
 Hans Mettler Irene Modena 
 Präsident Aktuarin 
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4. Genehmigung der Revision der Besoldungsverordnung 
 
Die aktuell gültige Besoldungsverordnung der Gemeinde Pfungen ist von der 
Gemeindeversammlung am 23. Mai 2002 erlassen worden und auf den Zeitpunkt 
der damaligen Neukonstituierung in Kraft getreten. Seither wurden keine An-
passungen mehr vorgenommen. In der Besoldungsverordnung sind die Entschä-
digungen von Behörden und Kommissionen geregelt. 
 
Das enorme Bevölkerungswachstum in den letzten Jahren und die Anforderungen 
an ein Behördenmitglied wie auch dessen zeitliche Belastung sind im Laufe der 
Jahre erheblich gestiegen, weshalb eine angemessene Anpassung der Entschädi-
gungsansätze angezeigt ist. In den letzten elf Jahren wurden die Behördenent-
schädigungen lediglich der Teuerung angepasst. Der zeitliche Aufwand, insbeson-
dere des Gemeinderates und der Schulpflege, wird immer grösser und intensiver. 
Die laufend komplexeren Problemstellungen lassen sich nicht mehr einfach in der 
Freizeit oder nach Feierabend lösen. Dazu kommt, dass Sitzungen und Bespre-
chungen häufig tagsüber stattfinden müssen. 
 
Angemessene Entschädigungen tragen unter anderem dazu bei, dass sich auch in 
Zukunft ausgewiesene und im Beruf bewährte Fachpersonen für eine Behördentä-
tigkeit in der Gemeinde entscheiden. Der dabei entstehende Aufwand lässt sich 
immer mehr nur durch eine Reduktion der Arbeitspensen bewerkstelligen. Der 
dabei in Kauf zu nehmende Einkommensverlust wie auch Sozialversicherungsbei-
trägen soll mit dem vorliegenden Vorschlag wenigstens teilweise ersetzt werden. 
 
Die Entschädigung der Behörden ist unter Berücksichtigung der zeitlichen Bean-
spruchung sowie der Ansätze vergleichbarer Gemeinden festgelegt worden. 
Soweit möglich, dient der Entschädigungsansatz für ein Gemeinderatsmitglied 
als Anhaltspunkt für die Festsetzung der weiteren Entschädigungen. Neu sind im 
Fixum sämtliche Spesen und Sitzungsgelder inbegriffen. Weitere Formen von 
Entschädigungen fallen nicht mehr an. 
 
Die bisherigen Entschädigungen zeigen das folgende Bild: 
 
 Gemeinderat Schulpflege Sozialbehörde RPK 
 
Präsidium Fr. 26'602 Fr. 26'602 Fr. 21'282 Fr. 4’256 
Mitglieder Fr. 15'961 Fr. 10'641 Fr. 5'320 Fr. 2’128 
Aktuariat       Fr. 3’192 
Zusatzbesoldung Fr. 19'153 Fr. 15'961 Fr. 12'769 Fr. 3’192 
Total Fr. 109'599 Fr. 85'127 Fr. 55'331 Fr. 17’024 
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chungen häufig tagsüber stattfinden müssen. 
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Zukunft ausgewiesene und im Beruf bewährte Fachpersonen für eine Behördentä-
tigkeit in der Gemeinde entscheiden. Der dabei entstehende Aufwand lässt sich 
immer mehr nur durch eine Reduktion der Arbeitspensen bewerkstelligen. Der 
dabei in Kauf zu nehmende Einkommensverlust wie auch Sozialversicherungsbei-
trägen soll mit dem vorliegenden Vorschlag wenigstens teilweise ersetzt werden. 
 
Die Entschädigung der Behörden ist unter Berücksichtigung der zeitlichen Bean-
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Die bisherigen Entschädigungen zeigen das folgende Bild: 
 
 Gemeinderat Schulpflege Sozialbehörde RPK 
 
Präsidium Fr. 26'602 Fr. 26'602 Fr. 21'282 Fr. 4’256 
Mitglieder Fr. 15'961 Fr. 10'641 Fr. 5'320 Fr. 2’128 
Aktuariat       Fr. 3’192 
Zusatzbesoldung Fr. 19'153 Fr. 15'961 Fr. 12'769 Fr. 3’192 
Total Fr. 109'599 Fr. 85'127 Fr. 55'331 Fr. 17’024 
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Sitzungsgelder und Spesen wurden bisher jeweils separat abgerechnet, wobei 
diese bisher nur teilweise ausgeschöpft wurden. 
 
Der Vorschlag des Gemeinderates präsentiert sich wie folgt: 
 
 Gemeinderat Schulpflege Sozialbehörde RPK 
 
Präsidium Fr. 35'000 Fr. 35’000 Fr. 25'000 Fr. 4’300 
Mitglieder Fr. 25'000 Fr. 17’500 Fr. 5’000 Fr. 2’200 
Aktuariat       Fr. 3’200 
Zusatzbesoldung         
Total Fr. 135’000 Fr. 105’000 Fr. 45’000 Fr. 14’100 
 
Die Entschädigungen von Gemeinderat und Schulpflege sollen erhöht, diejenigen 
der Sozialbehörde (Wegfall Vormundschaft) reduziert und die Entschädigung der 
RPK (Wegfall der finanztechnischen Prüfung) in etwa gleich belassen werden. 
 
Bisher wurde bei den Sozialleistungen nur die 1. Säule (AHV/IV/ALV) tangiert. 
Behördenmitglieder, deren Einkommen höher als Fr. 21'060 sind, werden in die 
Beamtenversicherungskasse des Kantons Zürich (BVK) aufgenommen. Davon be-
troffen sind die Entschädigungen des Gemeindepräsidenten, der Schulpräsidentin 
und der Gemeinderatsmitglieder. Die folgenden Tabellen zeigen den Anteil der 
Arbeitnehmer und des Arbeitgebers gemäss aktuellem Stand (Die Beiträge an die 
2. Säule können variieren, da sie altersabhängig berechnet werden): 
 
 Anteil Arbeitgeber Anteil Arbeitnehmer 
 Gemeinderat Schulpflege Gemeinderat Schulpflege 
 
Präsidium Fr. 4'172 Fr. 4'172 Fr. 2’321 Fr. 2’321 
Mitglieder Fr. 13’578   Fr. 7'713   
Total Fr. 17’750 Fr. 4'172 Fr. 10’034 Fr. 2’321 
 
 
Die Erhöhung der Besoldungen zieht zudem Mehrkosten bei der 1. Säule mit sich. 
Untenstehende Tabelle gibt über diese Kosten Auskunft: 
 
 Gemeinderat Schulpflege Sozialbehörde RPK 
 
Bisheriges Total Fr. 109’599 Fr. 85’127 Fr. 55’331 Fr. 17’024 
Neues Total Fr. 135’000 Fr. 105’000 Fr. 45’000 Fr. 14’100 
Differenz Fr. 25’401 Fr. 19’876 Fr. -10’331 Fr. -2’924 
davon 6,25% Fr. 1'588 Fr. 1'242 Fr. -646 Fr. -183 
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Durch die Anpassung der Entschädigungen entstehen jährliche Mehrkosten von 
rund Fr. 32'000, dazu kommen die Kosten der Sozialleistungen. 
 
Der Gemeinderat erachtet es als notwendig und angebracht, die Behördenent-
schädigungen gemäss Vorschlag anzupassen. Die anhaltende Dauerbelastung, 
welche durch ein Behördenamt ausgelöst wird, soll entsprechend entschädigt 
werden. Die jeweils zahlreichen Abwesenheiten im Geschäft machen längerfristig 
gesehen eine Reduktion des Arbeitspensums unumgänglich. Um ein Behörden-
amt – vor allem Gemeinderat und Schulpflege – seriös und motiviert auszuüben, 
müssen interessierte Personen viel Zeit aufbringen können. Dies ist bei einer 
100%-Anstellung nur beschränkt möglich. 
 
Der Sparwille und die aktuelle Finanzsituation sind dem Gemeinderat bewusst. Er 
erachtet aber die Mehrkosten – im Sinne einer nachhaltigen und qualitativ guten 
Arbeit der Behördenmitglieder – als verantwortbar. 
 
 
Antrag des Gemeinderates 
 
Der Gemeinderat ersucht die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, dem Antrag 
zuzustimmen. 
 
 
 
Pfungen, 15. Juli 2013 Gemeinderat Pfungen 
 
 
 Max Rütimann Matthias Küng 
 Präsident Schreiber 
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Abschied der Rechnungsprüfungskommission 
 
 
Gemeindebehörden, Vorschriften, Verträge, Kreisschreiben 
Revision der Besoldungsverordnung 
 
 
Mit der neuen Besoldungsverordnung wird die Entschädigung der Behördenmitglie-
der erhöht und neu geregelt. Gesamthaft führt die Erhöhung der Besoldung inklusive 
der erhöhten Sozialleistungen zu jährlichen Mehrkosten von rund CHF 56'000. 
 
Das negative Ergebnis des Voranschlags 2014 ist geprägt durch steigende Kosten 
(Sozial- und Schulbereich) sowie dem Wegbrechen von Erträgen (Mindererträge 
bei Grundstückgewinnsteuern und beim Finanzausgleich). Gemäss der aktuellen 
Finanzplanung für die Jahre 2013 bis 2017 wird keine Trendwende erwartet, die 
finanzielle Situation wird in den kommenden Jahren angespannt bleiben. 
 
Unter Würdigung der finanziellen Aspekte und der durch die finanzielle Situation 
angebrachten Sparsamkeit erachtet die RPK die Erhöhung als nicht dringend not-
wendig. 
 
Die RPK empfiehlt, die neue Besoldungsverordnung abzulehnen. 
 
 
Pfungen, 23. Oktober 2013 Rechnungsprüfungskommission 

Pfungen 
 
  
 Hans Mettler Irene Modena 
 Präsident Aktuarin 
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B. Reformierte Kirchgemeinde 
 
 
1. Voranschlag 2014 und Festsetzung des Steuerfusses 
 
Antrag 

1. Der Voranschlag 2014 der reformierten Kirchgemeinde, bestehend aus der 
Laufenden Rechnung und der Investitionsrechnung, wird genehmigt. 

2. Der erforderliche Steuerfuss wird auf 11% festgesetzt. 

3. Dem vorgesehenen Aufwandüberschuss von Fr. 112‘500 wird zugestimmt. 
 
 
Weisung 

1. Allgemeines 

Mit einem beantragten 3% tieferen Steuerfuss muss mit einem massiven Auf-
wandüberschuss gerechnet werden. Dieser setzt sich zusammen aus Fr. 92‘700 für 
Abschreibungen sowie nicht gedeckten Ausgaben in Höhe von Fr. 19‘800, welche 
dem Finanzvermögen entnommen werden. Mittelfristig reichen die vorhandenen 
Reserven, um Defizite dieser Grössenordnung zu decken, langfristig fehlen der 
Ref. Kirchgemeinde die notwendigen Mittel, um grössere Reparaturen oder Reno-
vationen an den Liegenschaften zu finanzieren. 

2. Kirchenwesen 
Der Voranschlag 2014 rechnet mit einem um 17% höheren Aufwand und mit 
höheren Erträgen, gesamthaft resultiert ein Mehraufwand von 5%. 

Gemeindeaufbau und Leitung 
Die Kosten für die Behördenentschädigungen sind gleichbleibend. Höhere Kosten 
fallen beim Sekretariat (40 Stellenprozente) sowie für die Behördenwahlen 
und Pfarrwahl an. Zusätzlich sind die Kosten für die Rechnungsführung durch 
das Finanzamt der politischen Gemeinde gestiegen. 

Verkündigung und Gottesdienst 
Die Kosten für Gottesdienste und Kasualien steigen um 9%, bedingt durch höhere 
Personalkosten für Musik. 
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Diakonie und Seelsorge 
Die Kosten für Diakonie und Seelsorge wurden um 15% tiefer budgetiert. 

Bildung und Spiritualität 
Bedingt durch die hohen Schülerzahlen wird der Unterricht für die 2. und 4. Klas-
sen mit zwei Klassen durchgeführt. Dies führt zu höheren Personal- und Sach-
kosten und einem um 23% höheren Budget. 

Kultur 
Für Kultur wird gleich viel budgetiert. 

Liegenschaften im Verwaltungsvermögen 
Die beiden Wohnungen sind vermietet, die Kosten für Reparaturen wurden auf-
grund der Erfahrungen aus den Jahren 2012 und 2013 nach oben angepasst. Bud-
getiert ist ebenfalls eine Auffrischung des Vorraums zur Kirche. Gesamthaft resul-
tiert ein um 50% reduziertes Budget. 
 
Steuern 
Die Reformierte Kirchenpflege beantragt, den Steuerfuss um 3% auf 11% zu sen-
ken. Begründung: 
• Der Steuerfuss wurde vor 2 Jahren von 11% auf 14% erhöht, um einen Beitrag 

der Ref. Landeskirche an die Innenrenovation Pfarrhaus von 15% zu erhalten 
anstelle von 5% bei einem Steuerfuss von 11%. 

• Die budgetierte Rechnung 2012 konnte mit einem Ertragsüberschuss ab-
schliessen und für das Jahr 2013 ist ein ausgeglichenes Budget geplant. 

• Die getätigten Investitionen aus dem Finanzvermögen / dem Eigenkapital 
konnten dadurch zu einem Teil refinanziert werden. 

 
Der wesentliche Grund für den hohen Steuerfuss von 14% ist mit dem Abschluss 
der Innenrenovation weggefallen. Mit der Senkung auf die bisherigen 11% ist es 
nicht mehr möglich, die getätigten Investitionen aus dem Finanzvermögen / dem 
Eigenkapital zu refinanzieren. Die Entwicklung der Steuererträge wird in den 
nächsten Jahren weiter analysiert, allenfalls ist später eine Erhöhung notwendig, 
um die Aussenrenovation des Pfarrhauses zu finanzieren. 
 
Abschreibungen 
Die Abschreibungen für die Investition Innenrenovation Pfarrhaus belaufen 
sich auf Fr. 44’047.40 pro Jahr über 10 Jahre. Die Abschreibungen für die Innen-
renovation Kirche betragen noch Fr. 48’700 pro Jahr über die nächsten 3 Jahre. 
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Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der evangelisch-reformierten Kirch-
gemeinde werden ersucht, den Anträgen zuzustimmen. 
 
Pfungen, 1. Oktober 2013 Reformierte Kirchgemeinde 
 
 
 Hansueli Schneider Daniela Frehner 
 Präsident Aktuarin 
 
 
Abschied der Rechnungsprüfungskommission 
 
Genehmigung des Voranschlages 2014 der evangelisch-reformierten Kirch-
gemeinde, Festsetzung des Steuerfusses 
 
 
1. Die Rechnungsprüfungskommission hat den Voranschlag 2014 der evangelisch-

reformierten Kirchgemeinde geprüft. 
 
2. Sie beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Voranschlag 2014 mit 

einem Steuerfuss von 11% zu genehmigen. 
 
 
Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt der Gemeindeversammlung, beide 
Anträge der reformierten Kirchgemeinde Pfungen zu genehmigen. 
 
 
Pfungen, 23. Oktober 2013 Rechnungsprüfungskommission 

 evangelisch-reformierten 
 Kirchgemeinde Pfungen 

 
 
  Hans Mettler  Marcel Sauter 
  Präsident  Aktuar 
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2. Finanzen: Innenrenovation Pfarrhaus, Kreditabrechnung 
 
Antrag 

Die Bauabrechnung über die Innenrenovation des Pfarrhauses wird mit Aufwen-
dungen von Fr. 510'374.25 und einem Minderaufwand von Fr. 39'625.75 genehmigt. 
 
Weisung 
 
Kredit Urnenabstimmung 

Mit Beschluss vom 24. November 2011 genehmigten die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde einen Kredit von 
Fr. 550'000 für die Innenrenovation des Pfarrhauses. Die Kreditsumme erhöht oder 
vermindert sich um die in der Zeit zwischen Aufstellung des Kostenvoranschlages 
(Index 2011) und der Bauausführung eingetretene Baukostenentwicklung. 
 
Bauausführung 

Die Bauarbeiten erstreckten sich von März 2012 bis Juni 2013. 
 
Bauabrechnung 

Die mit der Finanzbuchhaltung der Ref. Kirchgemeinde Pfungen übereinstimmen-
de Abrechnung vom Architekturbüro Urs Hostettler, 8422 Pfungen, vom 5. Sep-
tember 2013 schliesst mit Aufwendungen von Fr. 510'374.25 ab. Gemäss Zürcher 
Baukostenindex betrug die Bauteuerung seit dem Erstellen des Kostenvor-
anschlags (Index April 2011) bis zu den Arbeitsvergaben (Index April 2012) +0,7%. 
 
Zusammenfassung 

Baukredit Fr. 550'000.00
Bauteuerung 0.7% Fr. 3'850.00
Aufindexierter Baukredit Fr. 553'850.00
Bauabrechnung Fr. 510'374.25
Kreditunterschreitung  Fr. 43'475.75
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Kostenübersicht 

Arbeitsgattung Abrechnung KV 29.11.2011 Abweichung
Vorbereitungsarbeiten  11'000.00 -11'000.00
Gebäude 477'966.05 461'000.00 16'966.05
Umgebung 19'895.45 10'000.00 9'895.45
Baunebenkosten 10'512.45 5'000.00 5'512.45
Ausstattung 2'000.30 6'000.00 -3'999.70
Reserve  57'000.00 -57'000.00
Kosten Innenrenovation 510'374.25 550'000.00 -39'625.75
 
Kostenunterschreitung gegenüber Kredit, 
ohne Indexierung  

-39'625.75

   
Kostenvoranschlag, Preisbasis 1. April 2011:  Pt 101,70  550'000.00
Kostenvoranschlag, indexiert 1. April 2012: Pt 102,40 553'850.00
Bauabrechnung  510'374.25
  
Kostenunterschreitung gegenüber Kredit, 
indexiert 

 
-7.85% -43'475.75

  
Kostenunterschreitung gegenüber KV, 
ohne Indexierung 

 
-7.21% -39'625.75

 
Begründung der Kostenabweichungen gegenüber dem Kostenvoranschlag 

Vorbereitungsarbeiten 

Die Vorbereitungsarbeiten wurden zusammen mit den Leistungen für das Gebäu-
de abgerechnet. 

Gebäude 

Anstelle der Umgestaltung des Archivraumes konnte im 1. Obergeschoss die 
Hälfte der Geschossfläche für eine separate 1.5 Zimmerwohnung abgetrennt wer-
den. Die geplanten Nutzflächen für die reformierte Kirchgemeinde wurden 
dadurch nicht reduziert. Im 2. Obergeschoss wurde ein Raum mit einer neuen 
Küche ausgestattet, dieses ist als Pfarrwohnung eingeplant. Trotz der zusätzlichen 
notwendigen Elektrikerarbeiten wurde der Voranschlag um CHF 16'966.05 
(inkl. Vorbereitungsarbeiten) wenig überschritten.  

Umgebung 

Zusätzlich zu den geplanten Umgebungsarbeiten konnten drei zusätzliche Park-
plätze hinter dem Gebäude erstellt werden. 
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Baunebenkosten 

Für die Abtrennung der 1.5 Zimmerwohnung und dem Einbau der Küche im 
2. Obergeschoss sowie für die Erstellung der 3 Parkplätze waren zusätzliche Bau-
bewilligungen notwendig. 

Reserven 

Von den geplanten Reserven mussten CHF 17'374.25 in Anspruch genommen 
werden.  

Kosten der Arbeitsgattungen 1 bis 5 gemäss KV: CHF 493'000.00 
Kosten der Arbeitsgattungen 1 bis 5 gemäss Abrechnung: CHF 510'374.25 
Beanspruchung Reserve: CHF 17'374.25 
 
 
Schlussfolgerung 

Gesamthaft ist die Kostenunterschreitung von 7,21% durch günstige Arbeitsver-
gaben und haushälterischem Umgang mit dem genehmigten Kredit bei der Bau-
ausführung begründet. 
 

Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der evangelisch-reformierten Kirchge-
meinde werden ersucht, der Kreditabrechnung zuzustimmen. 
 
 
Pfungen, 1. Oktober 2013 Reformierte Kirchgemeinde 
 
 
 Hansueli Schneider Daniela Frehner 
 Präsident Aktuarin 
 
 
 
Abschied der Rechnungsprüfungskommission 
 
Kreditabrechnung Innenrenovation Pfarrhaus 
 
1. Die Rechnungsprüfungskommission hat die Bauabrechnung über die Innenre-

novation des Pfarrhauses geprüft. 
 

2. Mit Aufwendungen von CHF 510'374.25 schliesst diese gegenüber dem bewillig-
ten Baukredit von CHF 550'000 mit einem Minderaufwand von CHF 39'625.75 ab. 
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Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt der Gemeindeversammlung, der 
Kreditabrechnung zuzustimmen. 
 
 
Pfungen, 23. Oktober 2013 Rechnungsprüfungskommission 

 evangelisch-reformierten 
 Kirchgemeinde Pfungen 

 
 
  Hans Mettler  Marcel Sauter 
  Präsident  Aktuar 
 
 
 
3. Erhöhung Anzahl Kirchenpflegemitglieder 

von sechs auf sieben Mitglieder 
 
Antrag 
Die Zahl der Kirchenpflegemitglieder wird auf die Amtsperiode 2014 bis 2018 um 
ein Mitglied, auf 7 Mitglieder erhöht. Der dadurch notwendigen Anpassung der 
Kirchgemeindeordnung vom 28.6.2012 und des Anhang 1 zur Entschädigungsver-
ordnung vom 26.6.2013 wird zugestimmt. 
 
Weisung 
Situation Aufgaben in den Ressorts Kirchenpflege 
Die Aufgaben der Kirchenpflege sind während der Amtsperiode kontinuierlich 
gewachsen. Wesentliche Mehrbelastungen ergaben sich in folgenden Ressorts: 
 
Personelles: 
Einführung des neuen Personalrechts mit professionalisierter Personalführung. 
Bildung und Spiritualität: Einführung des Unterrichts für die 2. Klasse (Minichile) 
und der 5. Klasse, zugleich dürfen wir mehr Kinder betreuen. 
 
Verkündigung und Gottesdienst: 
Ausbau des Musik-Angebotes während den Gottesdiensten. 
 
Finanzen und Liegenschaften: 
Zusätzlich ist die Vermietung der 1-Zimmerwohnung und eine ausgebaute 
Informatik-Infrastruktur. Die Anzahl der Abrechnungen ist durch die zusätzlichen 
Aktivitäten und Dienstleistungen entsprechend gestiegen. 
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Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt der Gemeindeversammlung, der 
Kreditabrechnung zuzustimmen. 
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  Hans Mettler  Marcel Sauter 
  Präsident  Aktuar 
 
 
 
3. Erhöhung Anzahl Kirchenpflegemitglieder 

von sechs auf sieben Mitglieder 
 
Antrag 
Die Zahl der Kirchenpflegemitglieder wird auf die Amtsperiode 2014 bis 2018 um 
ein Mitglied, auf 7 Mitglieder erhöht. Der dadurch notwendigen Anpassung der 
Kirchgemeindeordnung vom 28.6.2012 und des Anhang 1 zur Entschädigungsver-
ordnung vom 26.6.2013 wird zugestimmt. 
 
Weisung 
Situation Aufgaben in den Ressorts Kirchenpflege 
Die Aufgaben der Kirchenpflege sind während der Amtsperiode kontinuierlich 
gewachsen. Wesentliche Mehrbelastungen ergaben sich in folgenden Ressorts: 
 
Personelles: 
Einführung des neuen Personalrechts mit professionalisierter Personalführung. 
Bildung und Spiritualität: Einführung des Unterrichts für die 2. Klasse (Minichile) 
und der 5. Klasse, zugleich dürfen wir mehr Kinder betreuen. 
 
Verkündigung und Gottesdienst: 
Ausbau des Musik-Angebotes während den Gottesdiensten. 
 
Finanzen und Liegenschaften: 
Zusätzlich ist die Vermietung der 1-Zimmerwohnung und eine ausgebaute 
Informatik-Infrastruktur. Die Anzahl der Abrechnungen ist durch die zusätzlichen 
Aktivitäten und Dienstleistungen entsprechend gestiegen. 
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Die Aufgaben der weiteren Ressorts sind ebenfalls entsprechend arbeitsintensiver. 
Zusätzlich hat der Kirchenrat Projekte lanciert, welche auch die reformierte 
Kirchenpflege Pfungen beschäftigen, z.B. Kirchgemeinde plus und die Umsetzung 
des Diakoniekonzepts. 
 
Die reformierte Kirchenpflege beantragt, die Aufgaben auf 7 Ressortmitglieder zu 
verteilen und insbesondere das Ressort Finanzen und Liegenschaften aufzuteilen. 
 
Anpassung der Kirchgemeindeordnung vom 28.6.2012 
Die Anzahl Mitglieder der Kirchenpflege ist in der Kirchgemeindeordnung fest-
gelegt, diese wird wie folgt angepasst: 
 
Artikel 15: Zusammensetzung und Konstituierung 
Die Kirchenpflege besteht aus sieben Mitgliedern. Mit Ausnahme der Präsidentin 
oder des Präsidenten konstituiert sich die Kirchenpflege selber in Ressorts. Sie be-
stimmt aus ihrer Mitte die Verantwortlichen und Stellvertretungen. Mit der Rech-
nungsführung und dem Aktuariat können auch Personen betraut werden, die 
nicht Mitglieder der Kirchenpflege sind. 
 
Artikel 23: Inkrafttreten 
Die vorliegende Kirchgemeindeordnung tritt nach Eintritt der Rechtskraft unter 
Vorbehalt der Genehmigung durch den Kirchenrat per 1.1 2014 in Kraft. 
 
Sie ersetzt die Kirchgemeindeordnung vom 28.6.2012 mit den seitherigen Ände-
rungen sowie alle weiteren Erlasse und Beschlüsse der Kirchgemeinde, die mit der 
vorliegenden Kirchgemeindeordnung in Widerspruch stehen. 
 
Anpassung des Anhang 1 zur Entschädigungsverordnung vom 26.6.2013 
Der Anhang 1 zur Entschädigungsverordnung vom 26.6.2013 regelt die Entschä-
digung der Kirchenpflegemitglieder. Die Kirchenpflege will die Erhöhung um 
ein Mitglied kostenneutral gestalten. Um dies zu ermöglichen, wird der Posten 
„Zusätzliche Entschädigung“ (für einzelne Ressorts) um den Betrag der Grund-
entschädigung für das weitere Mitglied von Fr. 11’076 auf  Fr. 7’911 reduziert. 
 
Anhang 1  
Kirchenpflege Fr. 
Grundentschädigung Präsidium, Fixum 5’275.30 
Grundentschädigung pro Mitglied (6 Mitglieder) 3’165.00 
Zusätzliche Entschädigung 7’911.00 
Anmerkung: die übrigen Positionen des Anhang 1 bleiben unverändert. 
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Anpassung von Art. 19 der Entschädigungsverordnung vom 26.6.2013 
Art. 19 Diese Verordnung mit neuem Anhang 1 tritt nach der Genehmigung durch 
die Kirchgemeindeversammlung vom 28.11.2013 auf den 1.1.2014 in Kraft. Alle mit 
ihr in Widerspruch stehenden kommunalen Beschlüsse und Verordnungen werden 
damit aufgehoben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der evangelisch-reformierten Kirchge-
meinde werden ersucht, dem Antrag zuzustimmen. 
 
 
Pfungen, 1. Oktober 2013 Reformierte Kirchgemeinde 
 
 
 Hansueli Schneider Daniela Frehner 
 Präsident Aktuarin 
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Anpassung von Art. 19 der Entschädigungsverordnung vom 26.6.2013 
Art. 19 Diese Verordnung mit neuem Anhang 1 tritt nach der Genehmigung durch 
die Kirchgemeindeversammlung vom 28.11.2013 auf den 1.1.2014 in Kraft. Alle mit 
ihr in Widerspruch stehenden kommunalen Beschlüsse und Verordnungen werden 
damit aufgehoben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der evangelisch-reformierten Kirchge-
meinde werden ersucht, dem Antrag zuzustimmen. 
 
 
Pfungen, 1. Oktober 2013 Reformierte Kirchgemeinde 
 
 
 Hansueli Schneider Daniela Frehner 
 Präsident Aktuarin 
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Auszüge aus dem Voranschlag 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLITISCHE GEMEINDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stefan Schär Felix Stüdle 
 Finanzvorstand Finanzverwalter 
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